
Vollverschleierte Mutter darf eine Essener
Grundschule nicht mehr betreten.
Beitrag von „Bolzbold“ vom 4. Dezember 2014 22:48

Also in NRW würdest Du Dir damit mindestens eine heftige Rüge seitens der SL einfangen,
wenn das herauskommt.

Zitat

Allgemeine Wohlverhaltenspflicht (§ 34 Satz 3 BeamtStG)
Das innerdienstliche Wohlverhalten umfasst die Pflicht zur Redlichkeit und Ehrlichkeit,
zu kollegialem Verhalten und Wahrung des Betriebsfriedens, die Pflicht zur
vertrauensvollen Zusammenarbeit, zu achtungsvollem Verhalten gegenüber
Vorgesetzten, gegenüber Mitarbeitern sowie gegenüber Bürgern.

Aber auch außerdienstliches Verhalten kann ein Dienstvergehen sein. Vor allem ist hier
die Pflicht zur Beachtung geltenden Strafrechts erheblich. Der erstmalige Verstoß wird
nur als Dienstvergehen gewertet, wenn der Beamte gerade wegen seines speziellen
Amtes Vertrauen genießt, nicht gegen diese Strafnorm zu verstoßen. Außerdem ist der
Beamte zur Wahrung ordnungsgemäßer wirtschaftlicher Verhältnisse verpflichtet, darf
also nicht unehrenhaft Schulden machen.

Der Allgemeinen Wohlverhaltenspflicht gemäß § 34 Satz 3 BeamtStG kommt auch bei
der Ausübung des Lehrerberufs eine ganz besondere Bedeutung zu. Denn Lehrerinnen
und Lehrer müssen, um ihre Aufgabe der Erziehung und Unterrichtung von
Schülerinnen und Schülern erfüllen zu können, bei Eltern, Schülerinnen und Schülern
und in der Öffentlichkeit das notwendige Ansehen, die Autorität sowie das Vertrauen in
die korrekte Amtsführung besitzen. Sie müssen in ihrer gesamten Lebensführung, also
innerhalb und außerhalb des Dienstes, durch regelgerechtes Verhalten Vorbild sein.
Von Lehrerinnen und Lehrern wird daher erwartet, dass sie sich aufgrund ihres
Erziehungsauftrags gegenüber den Schülerinnen und Schülern in jeglicher Hinsicht
regelgerecht verhalten.

Mit dem Erziehungsauftrag unvereinbar sind deshalb u. a.

Straftaten gegenüber Kindern (z.B. Körperverletzung, sexueller Missbrauch,
Beschaffung und Besitz von Kinderpornografie, Beleidigung, unterlassene Hilfeleistung)
körperliche oder psychische Gewalt oder Übergriffe
Distanzunterschreitungen

1
https://www.lehrerforen.de/thread/39716-vollverschleierte-mutter-darf-eine-essener-grundschule-nicht-mehr-
betreten/?postID=351217#post351217

https://www.lehrerforen.de/thread/39716-vollverschleierte-mutter-darf-eine-essener-grundschule-nicht-mehr-betreten/?postID=351217#post351217
https://www.lehrerforen.de/thread/39716-vollverschleierte-mutter-darf-eine-essener-grundschule-nicht-mehr-betreten/?postID=351217#post351217


Sexuelle Belästigungen und/oder Anspielungen
Diskriminierende Äußerungen

Alles anzeigen 

Quelle:
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